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mung mit den Minderheitsgesellschaftern bei 
der Umstellung erfolgen. Es ist von Vorteil, die 
neuen Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den für selbst geschaffene Vermögenswerte, 
Marktpreisbewertung, Einzel- oder Gruppen-
bewertung nach Absprache mit der Revisions-
stelle jetzt schon zu bestimmen. Durch diese 
Massnahme lassen sich die Auswirkungen auf 
das Jahresergebnis feststellen und die Steuer-
folgen planen. Bei Minderheitsbeteiligungen 
anderer Gesellschaften sind auch hier die 
Änderungen aufeinander abzustimmen.

Notwendige Anpassungen
Das Umlauf- und Anlagevermögen in der Jah-
resrechnung hat der Mindestgliederung und 
Reihenfolge gemäss OR zu entsprechen. Falls 
noch Gründungskosten vorhanden sind, müs-
sen diese erfolgswirksam ausgebucht werden. 
Eigene Aktien werden neu als Minusposten im 
Eigenkapital ausgewiesen. Die Bewertung der 
Aktiven (Einzel- oder Gruppenbewertung) ist 
zu bestimmen. Bei Folge bewertungen der 
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Nutzen Mitarbeitende ein Firmenfahrzeug zu 
privaten Zwecken, gilt dies nach dem 
deutschen Umsatzsteuergesetz als entgeltli-
che Vermietung eines Beförderungsmittels. 
Diese Leistung ist seit dem 30. Juni 2013 am 
Ort des Empfängers zu versteuern. Nutzt 
ein deutscher Angestellter mit Wohnort in 
Deutschland das Firmenfahrzeug seines 
schweizerischen Arbeitgebers für Fahrten 
zwischen Wohn- und Arbeitsort wie 
auch für andere Privatfahrten, so muss sich 
das Schweizer Unternehmen in Deutsch land 
registrieren und im Umfang der deutschen 

Seit dem 1. Juli 2014 gilt das gemeinsame el-
terliche Sorgerecht als Regelfall. Einzig wenn 
die Interessen des Kindes geschützt werden 
müssen, kann die elterliche Sorge dem Vater 
oder der Mutter vorenthalten werden. Der 
Entscheid dazu liegt beim Scheidungsgericht. 
Neben der elterlichen Sorge regelt dieses die 
Obhut, den persönlichen Verkehr, die Betreu-
ungsanteile sowie den Unterhaltsbeitrag. Bei 

Die wichtigsten Änderungen
Die zweijährige Übergangsfrist läuft im Jahr 
2015 ab. Die Umstellung ist zwingend auf den 
jeweiligen Beginn des Geschäftsjahres hin 
vorzunehmen. Gemäss dem neuen Rech-
nungslegungsrecht entscheidet die Grösse 
des Unternehmens, welche gesetzlichen Be-
stimmungen zur Anwendung kommen und in 
welcher Form der «Output» (Milchbüchlein-
rechnung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang, 
Geld� ussrechnung, Lagebericht) zu gestalten 
ist. Weiter ist zu klären, ob ein Jahresab-
schluss nach Obligationenrecht genügt oder 
ob ein verbindlicher Standard (Swiss GAAP 
FER, IFRS) verlangt wird.

Abstimmung mit den Minderheits-
aktionären
Art. 962 Abs. 2 OR räumt Minderheiten von 
Gesellschaftern verschiedene Sonderrechte 
ein. Sie können einen Abschluss nach einem 
anerkannten Standard verlangen. Um Über-
raschungen zu vermeiden, sollte die Abstim-

AUFGEPASST BEI PRIVATFAHRTEN MIT FIRMENWAGEN 
IM DEUTSCHEN GRENZRAUM NEUES RECHNUNGSLEGUNGS-

RECHT: ÜBERGANGSFRIST 
LÄUFT AB – WELCHE MASS-
NAHMEN SIND NOTWENDIG?
Am 1. Januar 2013 ist das neue Rechnungslegungsgesetz in Kraft getreten. Die Unter-
nehmen müssen die neuen Bestimmungen ab dem Geschäftsjahr 2015 – bei Konzern-
rechnung ab dem Geschäftsjahr 2016 – anwenden. Sie können diese aber auch freiwillig 
bereits früher einführen.

❱

«1-Prozent-Regel» 19 Prozent USt entrichten. 
In diesem Zusammenhang sind auch die seit 
dem 1. Januar 2014 verschärften Zollvor-
schriften zu beachten. Grundsätzlich darf das 
Fahrzeug nur noch für Fahrten im Rahmen der 
Unternehmenstätigkeit verwendet werden. 
Die Befugnis, das Firmenfahrzeug für private 
Zwecke zu nutzen, muss im Arbeitsvertrag 
oder in einer entsprechenden Beilage festge-
halten sein. Fehlt ein solcher Hinweis, droht 
die Beschlagnahmung des Firmenfahrzeugs 
am Zoll und die Erhebung der Zollabgaben 
und einer möglichen Geldbusse.

Mit Wirkung ab 1. September 2014 sind stren-
gere Bestimmungen für die Gewährung von 
Hypotheken in Kraft getreten. Sie sollen einer 
Überhitzung des Markts entgegenwirken und 
eine Immobilienkrise verhindern, wie sie im 
Jahr 2007 die USA erschüttert hat. Neu müs-
sen Hausbesitzer die Hypothekarschuld innert 
15 Jahren auf zwei Drittel des Belehnungswerts 
amortisieren, wobei die Rückzahlung linear zu 

VERSCHÄRFTE BEDINGUNGEN FÜR NEUE EIGENHEIMFINANZIERUNGEN

GEMEINSAMES SORGERECHT WIRD ZUR REGEL

Schweizer Unternehmer sollten zuerst prü-
fen, wo ihre Mitarbeiter ihren Wohnsitz ha-
ben, bevor sie ein Firmenfahrzeug zur priva-
ten Nutzung zur Verfügung stellen. Falls sich 
der Wohnsitz in Deutschland be� ndet, ist 
eine steuerliche Registrierung beim Finanz-
amt Konstanz vorzunehmen. Weiter ist zu be-
achten, dass der Mitarbeiter eine Kopie des 
Arbeitsvertrags oder eine Ergänzung zum 
Arbeitsvertrag im Firmenfahrzeug mitführt 
und diese bei einer Kontrolle entsprechend 
vorweisen kann. ❱❱

einer erheblichen Veränderung der Verhält-
nisse kann die Zuteilung der elterlichen Sorge 
neu geregelt werden. Bei Einigkeit der Eltern 
ist dafür die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde (KESB) zuständig, bei Uneinigkeit 
das Gericht. Eine der beiden Instanzen ent-
scheidet ferner über die Zuteilung der AHV-
Erziehungsgutschriften. Die ganze Erzie-
hungsgutschrift wird jenem Elternteil zugeteilt, 

der den überwiegenden Teil der Betreuungs-
leistungen übernimmt. Die Übergangsbestim-
mungen lassen eine rückwirkende Geltend-
machung zu. Väter und Mütter, denen bei einer 
Scheidung das Sorgerecht entzogen wurde, 
die nach dem 1. Juli 2009 erfolgte, können 
sich bis 30. Juni 2015 an das zuständige Ge-
richt wenden und das gemeinsame Sorge-
recht verlangen. ❱❱

erfolgen hat. Bislang blieben dafür 20 Jahre 
Zeit. Eine weitere Neuerung betrifft Zweitein-
kommen. Bei der Berechnung der Tragbarkeit 
können diese nur noch berücksichtigt werden, 
wenn eine Solidarschuld nerschaft besteht. 
Ebenfalls gilt für die Belehnung von Immobilien 
neu der tiefere Wert vom Marktwert und Kauf-
preis. Alle vor dem 1. September 2014 abge-
schlossenen Verträge sind von den Neuerun-

gen nicht betroffen. Die höhere Amortisation in 
den ersten 15 Jahren wirkt sich auf die Tragbar-
keitsrechnung aus und verringert den Kreis po-
tenzieller Eigentümer. Sie wird sich jedoch ge-
ringer auswirken als die Massnahme im Sommer 
2012, die vom Hypothekarschuldner einen Min-
destanteil an Eigenmitteln in der Höhe von 
10 Prozent der Belehnungsbasis fordert, die 
nicht aus Guthaben der 2. Säule stammen. ❱❱
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WIE KMU EIN REIBUNGS LOSERER 
GENERATIONENWECHSEL GELINGT

RÜCKERSTATTUNG DER VERRECHNUNGS-
STEUER BEI NATÜRLICHEN PERSONEN

UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Einem Unternehmer, der das Wachstum sei-
ner Firma vorangetrieben und mit ihr manche 
Höhen und Tiefen erlebt hat, fällt es aufgrund 
seiner engen Bindung schwer, über seine Ab-
gabe der Leitung nachzudenken. Und doch 
ist es unumgänglich, die Übergabe frühzeitig 
zu planen. Nur so lässt sich die Existenz der 
Firma mittel- und langfristig sichern.

Ein � ktives Beispiel: Herr Alt führt ein Unter-
nehmen mit 20 Mitarbeitenden, das er vor 30 
Jahren gegründet hat. Er ist nun 58 Jahre alt 
und möchte noch mindestens fünf Jahre lang 
sein Unternehmen weiterführen. Die Planung 
der Nachfolge hat der vorausschauende Un-
ternehmer längst in Angriff genommen, da es 
sich um einen Prozess handelt, der mehrere 
Jahre vor der Abwicklung der Unternehmens-
nachfolge initiiert wird. Er lässt sich grob in 
drei wesentliche Phasen gliedern.

Unternehmensleitung gewährleisten
Die Frage nach der operativen Leitung des 
Unternehmens sollte nicht erst im Nachfolge-
prozess geklärt werden. Was, wenn Herr Alt 
von heute auf morgen ausfällt? Wäre die 
Firma ohne ihn noch handlungsfähig? Gene-
rell prüft ein vorausschauender Unternehmer 
im Rahmen der Nachfolgeplanung, wie sehr 
der Betrieb von ihm abhängig ist. Und: Wie 
lange kann dieser ohne ihn weitergeführt wer-

VST-RÜCKERSTATTUNG

den? Sind die Aufgabenbereiche bereits an 
Mitarbeitende delegiert sowie Stellvertretun-
gen für alle Leitungsfunktionen vorhanden 
und in der Praxis erprobt, z. B. während län-
gerer Ferienabwesenheit des Inhabers? Wis-
sen die Kunden, wer nebst dem Unternehmer 
ihre Ansprechpartner sind? Auch ein poten-
zieller Nachfolger wird diese Fragen stellen. 
Denn eine Firma, die zu stark vom Patron ab-
hängig ist, bedeutet für den Käufer zu Beginn 
deutlich mehr Führungsarbeit mit Reibungs-
verlusten.

Bisherige oder neue Unternehmens-
philosophie
Herr Alt ist sich bewusst, dass sein Unterneh-
men überwiegend von seinem Handeln 
bestimmt wurde. Er muss sich klar darüber 

werden, wohin er sein Unternehmen in Zu-
kunft führen will und welche Werte ihm wich-
tig sind. Soll seine bisher gelebte Unterneh-
mensphilosophie weiter bestehen oder ist er 
offen für neue Ideen eines Nachfolgers? Im 
Weiteren hat er sich folgenden Fragen zu stel-
len: Welche Bedürfnisse haben ich und meine 
Familie? Dies ist für Herrn Alt wesentlich, da 
seine älteste Tochter die Firma übernehmen 
soll. Sind Drittpersonen, die am Unternehmen 
beteiligt sind, oder Geldgeber bei der Zu-
kunftsplanung des Unternehmens miteinzu-
beziehen? Welche Bedürfnisse haben die Mit-
arbeitenden? Ist zu befürchten, dass ältere, 
langjährige Mitarbeitende ihre Stelle verlieren, 
da sie sich nicht an die neue Führung anpas-
sen können? Muss der Standort beibehalten 
werden oder ist ein Wechsel denkbar?

Ein vorausschauender Unternehmer plant 
die Nachfolge mindestens fünf Jahre vor 
der anstehenden Stabsübergabe. So 
wer den unschöne Überraschungen, wie 
Steuern auf Liegenschaften, stillen 
Reserven, Erbschaftssteuern, aber auch 
unzufriedene Familienange hörige sowie 
überrumpelte Mitarbeitende, vermieden.

Das Bundesgericht hat 2011 und 2013 mit 
zwei Urteilen die Voraussetzungen 
präzisiert, die zur Verwirkung des 
Anspruchs natürlicher Personen auf 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
führen. Die Eidg. Steuerverwaltung 
orientierte im März 2014 in ihrem Kreis-
schreiben über die neue Praxis.

❱❱

❱❱

Aktiven ist unter bestimmten Voraussetzungen 
auch ein Marktpreis möglich.

Auch das Fremdkapital ist auf die Mindest-
gliederung und die Reihenfolge hin zu über-
prüfen. Eine Aufteilung in unverzinslich und 
verzinslich ist im kurz- und langfristigen 
Fremdkapital vorzunehmen. Für die Verbind-
lichkeiten (z. B. Kreditoren, Darlehen) kann 
gemäss OR je nach Bedeutung Einzel- oder 
Gruppenbewertung gewählt werden. Fällig-
keiten von weniger als zwölf Monaten sind ins 
kurzfristige Fremdkapital umzubuchen.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegen-
über direkt oder indirekt Beteiligten und Orga-

nen sowie gegenüber Unternehmen, an 
denen direkt oder indirekt eine Beteiligung 
besteht, sind gesondert in der Bilanz oder im 
Anhang auszuweisen. Für die Erfolgsrech-
nung ist zwischen Produktions- und Ab-
satzerfolgsrechnung zu wählen.

Muss ein Anhang erstellt werden, sind die 
Bestimmungen im OR zu beachten. Sind die 
Angaben bereits bekannt? Sind Daten zu 
organisieren, damit sie bei der Abschluss-
erstellung dann auch vorhanden sind?

Jetzt umsetzen!
Auch wenn der Änderungsbedarf für die meis-
ten Unternehmen gering ist, sind die notwen-

digen Anpassungen auf den 1. Januar 2015 
umzusetzen. Wird der bestehende Kontenplan 
vor der ersten Buchung im 2015 angepasst, 
kann die rückwirkende Korrektur der Buchhal-
tung vermieden werden. Existiert noch kein 
anerkannter Kontoplan (z. B. KMU), ist dies 
der passende Moment, um zu wechseln. Die 
involvierten Personen sind über die Änderun-
gen im Buchführungsprozess zu instruieren. 
Spätestens bei der Erstellung des Jahresab-
schlusses 2015 nach neuem Recht erweisen 
sich die im 2014 festgelegten Anpassungen 
als zeitsparend. Ihr Treuhänder steht Ihnen für 
Fragen gern zur Verfügung, damit Sie den 
Jahresabschluss 2015 zügig und mit einem 
guten Gefühl erstellen können.

❱❱

Einleitung
Die Verrechnungssteuer bezweckt in erster 
Linie die Eindämmung der Steuerhinterzie-
hung. Die Steuerp� ichtigen sollen veranlasst 
werden, den für die direkten Steuern zustän-
digen Behörden die mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte und Vermögens-
erträge sowie das Vermögen, auf dem die 
steuerbaren Gewinne erzielt wurden, anzuge-
ben. Unter bestimmten Voraussetzungen wird 
die Verrechnungssteuer durch Verrechnung 
mit den Kantons- und Gemeindesteuern oder 
in bar zurückerstattet. Der in der Schweiz 
wohnhafte Steuerp� ichtige, der seiner Dekla-
rationsp� icht nachkommt, wird durch die 
Steuer somit nicht endgültig belastet. Der 
Steuersatz beträgt 35 Prozent auf Kapital-
erträgen und Lottogewinnen, 15 Prozent auf 
Leibrenten und Pensionen und 8 Prozent auf 
sonstigen Versicherungsleistungen.

Gesetzliche Grundlage 
Gemäss Art. 23 des Bundesgesetzes über 
die Verrechnungssteuer (VStG) verwirkt der 
Anspruch auf Rückerstattung, wer mit der 
Verrechnungssteuer belastete Einkünfte 
oder Vermögen – woraus solche Einkünfte 
� ies sen – entgegen gesetzlicher Vorschrift 
der zuständigen Behörde nicht angibt.

Ordnungsgemässe Deklaration im Sinne 
von Art. 23 VStG 
Die mit der Verrechnungssteuer belasteten 
Einkünfte sowie das Vermögen – woraus sol-

Unternehmen marktfähig machen
Unabhängig davon, ob eine interne oder 
externe Nachfolge realisiert wird, muss die 
Bilanzstruktur analysiert und allenfalls berei-
nigt werden. Herr Alt sollte prüfen, ob er nicht 
betriebsnotwendige Aktiva vom Unterneh-
men trennen kann. Die in Familienbetrieben 
typische Vermischung von privatem und be-
trieblichem Vermögen macht die Veräusse-
rung des Unternehmens schwierig. Bei 
einer familieninternen Lösung sind vielfach 
ein oder mehrere Geschwister mit Aus-
gleichszahlungen oder einer Beteiligung 

� nanziell zu entschädigen. Dazu eignen sich 
beispielsweise nicht betriebsnotwendige 
flüssige Mittel, Wertpapiere, in der Ge-
schäftsliegenschaft vorhandene selbst ge-
nutzte oder vermietete Wohnungen, Ferien-
häuser oder weitere im Unternehmen 
bilanzierte Vermögensgegenstände wie z. B. 
Zweitfahrzeuge.

Bei den weiteren Abklärungen zeigte sich, 
dass die Tochter von Herrn Alt nicht als seine 
Nachfolgerin in Frage kam. Im Rahmen seiner 
Nachfolgeplanung hat er realisiert, dass Herr 

Jung – ein langjähriger Führungsverantwortli-
cher in seinem Unternehmen – die beste Wahl 
ist. Ein Jahr vor Herrn Alts Ausscheiden waren 
die Übernahme und die Finanzierung des 
Kaufpreises verhandelt und in einem Kaufver-
trag schriftlich geregelt.

Ihr Treuhänder steht Ihnen für die Planung 
und den Prozess der Nachfolge, wie die 
Suche und Auswahl eines Nachfolgers, die 
Unternehmensbewertung und die Ausarbei-
tung der erforderlichen Verträge sowie die 
Finanzierungsberatung, gern zur Seite.

che Einkünfte � iessen – gelten dann als ord-
nungsgemäss deklariert, wenn die steuer-
pflichtige Person sie in der ersten 
Steuererklärung deklariert, die nach Fälligkeit 
der steuerbaren Leistung bei der zuständigen 
Steuerbehörde einzureichen ist. 

Ausserdem gelten die mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte, die spontan von 
der steuerp� ichtigen Person nach Einrei-
chung der Steuerklärung, aber spätestens 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der ordentli-
chen Veranlagung deklariert werden, eben-
falls noch als im Sinne von Art. 23 VStG ord-
nungsgemäss deklariert. 

Nicht ordnungsgemässe Deklaration im 
Sinne von Art. 23 VStG11

Eine Deklaration von mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünften, die den vorste-
hend erwähnten Voraussetzungen nicht ge-
nügt, gilt nicht mehr als ordnungsgemäss. 
Demzufolge wird die Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer in solchen Fällen verweigert.

Als nicht mehr ordnungsgemässe Deklaratio-
nen im Sinne von Art. 23 VStG gelten insbe-
sondere folgende Sachverhalte:

•  Die Deklaration der mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte erfolgt nach 
Eintritt der Rechtskraft der ordentlichen 
Veranlagung. 

•  Die Deklaration der mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte erfolgt auf-
grund einer Anfrage, Anordnung oder sons-
tigen Intervention der Steuerbehörde im 
Zusammenhang mit diesen Einkünften.

•  Die Deklaration der mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte durch die steuer-
p� ichtige Person oder durch deren Erben 
erfolgt im Rahmen einer spontanen Selbst-
anzeige. Die Deklaration von mit der Verrech-

nungssteuer belasteten Einkünften nach 
Eintritt der Rechtskraft der ordentlichen Ver-
anlagung gilt als nicht ordnungsgemässe 
Deklaration im Sinne von Art. 23 VStG. 
Der Verzicht auf die Eröffnung eines Strafver-
fahrens im Bereich der direkten Steuern lässt 
den Anspruch auf Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer nicht wieder au� eben. 

•  Hat die steuerpfl ichtige Person gar keine 
Steuererklärung eingereicht, ist der An-
spruch auf Rückerstattung der Verrech-
nungssteuer in jedem Fall verwirkt.

Fazit
Mit der vom Bundesgericht abgesegneten 
verschärften Praxis sind die Steuerp� ichtigen 
gut beraten, die mit der Verrechnungssteuer 
belasteten Einkünfte rechtzeitig und ord-
nungsgemäss zu deklarieren - allerspätes-
tens bis zum Zeitpunkt der Rechtskraft der 
ordentlichen Veranlagung. Ansonsten ist der 
Anspruch auf Rückerstattung verwirkt und 
die Einkünfte müssen trotzdem brutto ver-
steuert werden, also vor Abzug der Verrech-
nungssteuer. Insbesondere bei hohen ver-
rechnungssteuerbelasteten Einkünften kann 
dies rasch zu einer erheblichen Steuerbelas-
tung führen, die gesamthaft gesehen weit 
über der Maximalprogression für die Einkom-
menssteuer liegt. Ihr Treuhänder berät Sie 
gerne, damit Sie � nanzielle Mehrbelastungen 
vermeiden können.
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tig sind. Soll seine bisher gelebte Unterneh-
mensphilosophie weiter bestehen oder ist er 
offen für neue Ideen eines Nachfolgers? Im 
Weiteren hat er sich folgenden Fragen zu stel-
len: Welche Bedürfnisse haben ich und meine 
Familie? Dies ist für Herrn Alt wesentlich, da 
seine älteste Tochter die Firma übernehmen 
soll. Sind Drittpersonen, die am Unternehmen 
beteiligt sind, oder Geldgeber bei der Zu-
kunftsplanung des Unternehmens miteinzu-
beziehen? Welche Bedürfnisse haben die Mit-
arbeitenden? Ist zu befürchten, dass ältere, 
langjährige Mitarbeitende ihre Stelle verlieren, 
da sie sich nicht an die neue Führung anpas-
sen können? Muss der Standort beibehalten 
werden oder ist ein Wechsel denkbar?

Ein vorausschauender Unternehmer plant 
die Nachfolge mindestens fünf Jahre vor 
der anstehenden Stabsübergabe. So 
wer den unschöne Überraschungen, wie 
Steuern auf Liegenschaften, stillen 
Reserven, Erbschaftssteuern, aber auch 
unzufriedene Familienange hörige sowie 
überrumpelte Mitarbeitende, vermieden.

Das Bundesgericht hat 2011 und 2013 mit 
zwei Urteilen die Voraussetzungen 
präzisiert, die zur Verwirkung des 
Anspruchs natürlicher Personen auf 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
führen. Die Eidg. Steuerverwaltung 
orientierte im März 2014 in ihrem Kreis-
schreiben über die neue Praxis.

❱❱

❱❱

Aktiven ist unter bestimmten Voraussetzungen 
auch ein Marktpreis möglich.

Auch das Fremdkapital ist auf die Mindest-
gliederung und die Reihenfolge hin zu über-
prüfen. Eine Aufteilung in unverzinslich und 
verzinslich ist im kurz- und langfristigen 
Fremdkapital vorzunehmen. Für die Verbind-
lichkeiten (z. B. Kreditoren, Darlehen) kann 
gemäss OR je nach Bedeutung Einzel- oder 
Gruppenbewertung gewählt werden. Fällig-
keiten von weniger als zwölf Monaten sind ins 
kurzfristige Fremdkapital umzubuchen.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegen-
über direkt oder indirekt Beteiligten und Orga-

nen sowie gegenüber Unternehmen, an 
denen direkt oder indirekt eine Beteiligung 
besteht, sind gesondert in der Bilanz oder im 
Anhang auszuweisen. Für die Erfolgsrech-
nung ist zwischen Produktions- und Ab-
satzerfolgsrechnung zu wählen.

Muss ein Anhang erstellt werden, sind die 
Bestimmungen im OR zu beachten. Sind die 
Angaben bereits bekannt? Sind Daten zu 
organisieren, damit sie bei der Abschluss-
erstellung dann auch vorhanden sind?

Jetzt umsetzen!
Auch wenn der Änderungsbedarf für die meis-
ten Unternehmen gering ist, sind die notwen-

digen Anpassungen auf den 1. Januar 2015 
umzusetzen. Wird der bestehende Kontenplan 
vor der ersten Buchung im 2015 angepasst, 
kann die rückwirkende Korrektur der Buchhal-
tung vermieden werden. Existiert noch kein 
anerkannter Kontoplan (z. B. KMU), ist dies 
der passende Moment, um zu wechseln. Die 
involvierten Personen sind über die Änderun-
gen im Buchführungsprozess zu instruieren. 
Spätestens bei der Erstellung des Jahresab-
schlusses 2015 nach neuem Recht erweisen 
sich die im 2014 festgelegten Anpassungen 
als zeitsparend. Ihr Treuhänder steht Ihnen für 
Fragen gern zur Verfügung, damit Sie den 
Jahresabschluss 2015 zügig und mit einem 
guten Gefühl erstellen können.

❱❱

Einleitung
Die Verrechnungssteuer bezweckt in erster 
Linie die Eindämmung der Steuerhinterzie-
hung. Die Steuerp� ichtigen sollen veranlasst 
werden, den für die direkten Steuern zustän-
digen Behörden die mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte und Vermögens-
erträge sowie das Vermögen, auf dem die 
steuerbaren Gewinne erzielt wurden, anzuge-
ben. Unter bestimmten Voraussetzungen wird 
die Verrechnungssteuer durch Verrechnung 
mit den Kantons- und Gemeindesteuern oder 
in bar zurückerstattet. Der in der Schweiz 
wohnhafte Steuerp� ichtige, der seiner Dekla-
rationsp� icht nachkommt, wird durch die 
Steuer somit nicht endgültig belastet. Der 
Steuersatz beträgt 35 Prozent auf Kapital-
erträgen und Lottogewinnen, 15 Prozent auf 
Leibrenten und Pensionen und 8 Prozent auf 
sonstigen Versicherungsleistungen.

Gesetzliche Grundlage 
Gemäss Art. 23 des Bundesgesetzes über 
die Verrechnungssteuer (VStG) verwirkt der 
Anspruch auf Rückerstattung, wer mit der 
Verrechnungssteuer belastete Einkünfte 
oder Vermögen – woraus solche Einkünfte 
� ies sen – entgegen gesetzlicher Vorschrift 
der zuständigen Behörde nicht angibt.

Ordnungsgemässe Deklaration im Sinne 
von Art. 23 VStG 
Die mit der Verrechnungssteuer belasteten 
Einkünfte sowie das Vermögen – woraus sol-

Unternehmen marktfähig machen
Unabhängig davon, ob eine interne oder 
externe Nachfolge realisiert wird, muss die 
Bilanzstruktur analysiert und allenfalls berei-
nigt werden. Herr Alt sollte prüfen, ob er nicht 
betriebsnotwendige Aktiva vom Unterneh-
men trennen kann. Die in Familienbetrieben 
typische Vermischung von privatem und be-
trieblichem Vermögen macht die Veräusse-
rung des Unternehmens schwierig. Bei 
einer familieninternen Lösung sind vielfach 
ein oder mehrere Geschwister mit Aus-
gleichszahlungen oder einer Beteiligung 

� nanziell zu entschädigen. Dazu eignen sich 
beispielsweise nicht betriebsnotwendige 
flüssige Mittel, Wertpapiere, in der Ge-
schäftsliegenschaft vorhandene selbst ge-
nutzte oder vermietete Wohnungen, Ferien-
häuser oder weitere im Unternehmen 
bilanzierte Vermögensgegenstände wie z. B. 
Zweitfahrzeuge.

Bei den weiteren Abklärungen zeigte sich, 
dass die Tochter von Herrn Alt nicht als seine 
Nachfolgerin in Frage kam. Im Rahmen seiner 
Nachfolgeplanung hat er realisiert, dass Herr 

Jung – ein langjähriger Führungsverantwortli-
cher in seinem Unternehmen – die beste Wahl 
ist. Ein Jahr vor Herrn Alts Ausscheiden waren 
die Übernahme und die Finanzierung des 
Kaufpreises verhandelt und in einem Kaufver-
trag schriftlich geregelt.

Ihr Treuhänder steht Ihnen für die Planung 
und den Prozess der Nachfolge, wie die 
Suche und Auswahl eines Nachfolgers, die 
Unternehmensbewertung und die Ausarbei-
tung der erforderlichen Verträge sowie die 
Finanzierungsberatung, gern zur Seite.

che Einkünfte � iessen – gelten dann als ord-
nungsgemäss deklariert, wenn die steuer-
pflichtige Person sie in der ersten 
Steuererklärung deklariert, die nach Fälligkeit 
der steuerbaren Leistung bei der zuständigen 
Steuerbehörde einzureichen ist. 

Ausserdem gelten die mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte, die spontan von 
der steuerp� ichtigen Person nach Einrei-
chung der Steuerklärung, aber spätestens 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der ordentli-
chen Veranlagung deklariert werden, eben-
falls noch als im Sinne von Art. 23 VStG ord-
nungsgemäss deklariert. 

Nicht ordnungsgemässe Deklaration im 
Sinne von Art. 23 VStG11

Eine Deklaration von mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünften, die den vorste-
hend erwähnten Voraussetzungen nicht ge-
nügt, gilt nicht mehr als ordnungsgemäss. 
Demzufolge wird die Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer in solchen Fällen verweigert.

Als nicht mehr ordnungsgemässe Deklaratio-
nen im Sinne von Art. 23 VStG gelten insbe-
sondere folgende Sachverhalte:

•  Die Deklaration der mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte erfolgt nach 
Eintritt der Rechtskraft der ordentlichen 
Veranlagung. 

•  Die Deklaration der mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte erfolgt auf-
grund einer Anfrage, Anordnung oder sons-
tigen Intervention der Steuerbehörde im 
Zusammenhang mit diesen Einkünften.

•  Die Deklaration der mit der Verrechnungs-
steuer belasteten Einkünfte durch die steuer-
p� ichtige Person oder durch deren Erben 
erfolgt im Rahmen einer spontanen Selbst-
anzeige. Die Deklaration von mit der Verrech-

nungssteuer belasteten Einkünften nach 
Eintritt der Rechtskraft der ordentlichen Ver-
anlagung gilt als nicht ordnungsgemässe 
Deklaration im Sinne von Art. 23 VStG. 
Der Verzicht auf die Eröffnung eines Strafver-
fahrens im Bereich der direkten Steuern lässt 
den Anspruch auf Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer nicht wieder au� eben. 

•  Hat die steuerpfl ichtige Person gar keine 
Steuererklärung eingereicht, ist der An-
spruch auf Rückerstattung der Verrech-
nungssteuer in jedem Fall verwirkt.

Fazit
Mit der vom Bundesgericht abgesegneten 
verschärften Praxis sind die Steuerp� ichtigen 
gut beraten, die mit der Verrechnungssteuer 
belasteten Einkünfte rechtzeitig und ord-
nungsgemäss zu deklarieren - allerspätes-
tens bis zum Zeitpunkt der Rechtskraft der 
ordentlichen Veranlagung. Ansonsten ist der 
Anspruch auf Rückerstattung verwirkt und 
die Einkünfte müssen trotzdem brutto ver-
steuert werden, also vor Abzug der Verrech-
nungssteuer. Insbesondere bei hohen ver-
rechnungssteuerbelasteten Einkünften kann 
dies rasch zu einer erheblichen Steuerbelas-
tung führen, die gesamthaft gesehen weit 
über der Maximalprogression für die Einkom-
menssteuer liegt. Ihr Treuhänder berät Sie 
gerne, damit Sie � nanzielle Mehrbelastungen 
vermeiden können.
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mung mit den Minderheitsgesellschaftern bei 
der Umstellung erfolgen. Es ist von Vorteil, die 
neuen Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den für selbst geschaffene Vermögenswerte, 
Marktpreisbewertung, Einzel- oder Gruppen-
bewertung nach Absprache mit der Revisions-
stelle jetzt schon zu bestimmen. Durch diese 
Massnahme lassen sich die Auswirkungen auf 
das Jahresergebnis feststellen und die Steuer-
folgen planen. Bei Minderheitsbeteiligungen 
anderer Gesellschaften sind auch hier die 
Änderungen aufeinander abzustimmen.

Notwendige Anpassungen
Das Umlauf- und Anlagevermögen in der Jah-
resrechnung hat der Mindestgliederung und 
Reihenfolge gemäss OR zu entsprechen. Falls 
noch Gründungskosten vorhanden sind, müs-
sen diese erfolgswirksam ausgebucht werden. 
Eigene Aktien werden neu als Minusposten im 
Eigenkapital ausgewiesen. Die Bewertung der 
Aktiven (Einzel- oder Gruppenbewertung) ist 
zu bestimmen. Bei Folge bewertungen der 

FOKUSKURZNEWS IHR TREUHANDPARTNER
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Nutzen Mitarbeitende ein Firmenfahrzeug zu 
privaten Zwecken, gilt dies nach dem 
deutschen Umsatzsteuergesetz als entgeltli-
che Vermietung eines Beförderungsmittels. 
Diese Leistung ist seit dem 30. Juni 2013 am 
Ort des Empfängers zu versteuern. Nutzt 
ein deutscher Angestellter mit Wohnort in 
Deutschland das Firmenfahrzeug seines 
schweizerischen Arbeitgebers für Fahrten 
zwischen Wohn- und Arbeitsort wie 
auch für andere Privatfahrten, so muss sich 
das Schweizer Unternehmen in Deutsch land 
registrieren und im Umfang der deutschen 

Seit dem 1. Juli 2014 gilt das gemeinsame el-
terliche Sorgerecht als Regelfall. Einzig wenn 
die Interessen des Kindes geschützt werden 
müssen, kann die elterliche Sorge dem Vater 
oder der Mutter vorenthalten werden. Der 
Entscheid dazu liegt beim Scheidungsgericht. 
Neben der elterlichen Sorge regelt dieses die 
Obhut, den persönlichen Verkehr, die Betreu-
ungsanteile sowie den Unterhaltsbeitrag. Bei 

Die wichtigsten Änderungen
Die zweijährige Übergangsfrist läuft im Jahr 
2015 ab. Die Umstellung ist zwingend auf den 
jeweiligen Beginn des Geschäftsjahres hin 
vorzunehmen. Gemäss dem neuen Rech-
nungslegungsrecht entscheidet die Grösse 
des Unternehmens, welche gesetzlichen Be-
stimmungen zur Anwendung kommen und in 
welcher Form der «Output» (Milchbüchlein-
rechnung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang, 
Geld� ussrechnung, Lagebericht) zu gestalten 
ist. Weiter ist zu klären, ob ein Jahresab-
schluss nach Obligationenrecht genügt oder 
ob ein verbindlicher Standard (Swiss GAAP 
FER, IFRS) verlangt wird.

Abstimmung mit den Minderheits-
aktionären
Art. 962 Abs. 2 OR räumt Minderheiten von 
Gesellschaftern verschiedene Sonderrechte 
ein. Sie können einen Abschluss nach einem 
anerkannten Standard verlangen. Um Über-
raschungen zu vermeiden, sollte die Abstim-

AUFGEPASST BEI PRIVATFAHRTEN MIT FIRMENWAGEN 
IM DEUTSCHEN GRENZRAUM NEUES RECHNUNGSLEGUNGS-

RECHT: ÜBERGANGSFRIST 
LÄUFT AB – WELCHE MASS-
NAHMEN SIND NOTWENDIG?
Am 1. Januar 2013 ist das neue Rechnungslegungsgesetz in Kraft getreten. Die Unter-
nehmen müssen die neuen Bestimmungen ab dem Geschäftsjahr 2015 – bei Konzern-
rechnung ab dem Geschäftsjahr 2016 – anwenden. Sie können diese aber auch freiwillig 
bereits früher einführen.

❱

«1-Prozent-Regel» 19 Prozent USt entrichten. 
In diesem Zusammenhang sind auch die seit 
dem 1. Januar 2014 verschärften Zollvor-
schriften zu beachten. Grundsätzlich darf das 
Fahrzeug nur noch für Fahrten im Rahmen der 
Unternehmenstätigkeit verwendet werden. 
Die Befugnis, das Firmenfahrzeug für private 
Zwecke zu nutzen, muss im Arbeitsvertrag 
oder in einer entsprechenden Beilage festge-
halten sein. Fehlt ein solcher Hinweis, droht 
die Beschlagnahmung des Firmenfahrzeugs 
am Zoll und die Erhebung der Zollabgaben 
und einer möglichen Geldbusse.

Mit Wirkung ab 1. September 2014 sind stren-
gere Bestimmungen für die Gewährung von 
Hypotheken in Kraft getreten. Sie sollen einer 
Überhitzung des Markts entgegenwirken und 
eine Immobilienkrise verhindern, wie sie im 
Jahr 2007 die USA erschüttert hat. Neu müs-
sen Hausbesitzer die Hypothekarschuld innert 
15 Jahren auf zwei Drittel des Belehnungswerts 
amortisieren, wobei die Rückzahlung linear zu 

VERSCHÄRFTE BEDINGUNGEN FÜR NEUE EIGENHEIMFINANZIERUNGEN

GEMEINSAMES SORGERECHT WIRD ZUR REGEL

Schweizer Unternehmer sollten zuerst prü-
fen, wo ihre Mitarbeiter ihren Wohnsitz ha-
ben, bevor sie ein Firmenfahrzeug zur priva-
ten Nutzung zur Verfügung stellen. Falls sich 
der Wohnsitz in Deutschland be� ndet, ist 
eine steuerliche Registrierung beim Finanz-
amt Konstanz vorzunehmen. Weiter ist zu be-
achten, dass der Mitarbeiter eine Kopie des 
Arbeitsvertrags oder eine Ergänzung zum 
Arbeitsvertrag im Firmenfahrzeug mitführt 
und diese bei einer Kontrolle entsprechend 
vorweisen kann. ❱❱

einer erheblichen Veränderung der Verhält-
nisse kann die Zuteilung der elterlichen Sorge 
neu geregelt werden. Bei Einigkeit der Eltern 
ist dafür die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde (KESB) zuständig, bei Uneinigkeit 
das Gericht. Eine der beiden Instanzen ent-
scheidet ferner über die Zuteilung der AHV-
Erziehungsgutschriften. Die ganze Erzie-
hungsgutschrift wird jenem Elternteil zugeteilt, 

der den überwiegenden Teil der Betreuungs-
leistungen übernimmt. Die Übergangsbestim-
mungen lassen eine rückwirkende Geltend-
machung zu. Väter und Mütter, denen bei einer 
Scheidung das Sorgerecht entzogen wurde, 
die nach dem 1. Juli 2009 erfolgte, können 
sich bis 30. Juni 2015 an das zuständige Ge-
richt wenden und das gemeinsame Sorge-
recht verlangen. ❱❱

erfolgen hat. Bislang blieben dafür 20 Jahre 
Zeit. Eine weitere Neuerung betrifft Zweitein-
kommen. Bei der Berechnung der Tragbarkeit 
können diese nur noch berücksichtigt werden, 
wenn eine Solidarschuld nerschaft besteht. 
Ebenfalls gilt für die Belehnung von Immobilien 
neu der tiefere Wert vom Marktwert und Kauf-
preis. Alle vor dem 1. September 2014 abge-
schlossenen Verträge sind von den Neuerun-

gen nicht betroffen. Die höhere Amortisation in 
den ersten 15 Jahren wirkt sich auf die Tragbar-
keitsrechnung aus und verringert den Kreis po-
tenzieller Eigentümer. Sie wird sich jedoch ge-
ringer auswirken als die Massnahme im Sommer 
2012, die vom Hypothekarschuldner einen Min-
destanteil an Eigenmitteln in der Höhe von 
10 Prozent der Belehnungsbasis fordert, die 
nicht aus Guthaben der 2. Säule stammen. ❱❱
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Ab 1. Januar  2015
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbständigerwerbende

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs
AHV       8,40 % 
IV  1,40 %
EO  0,50 %
Total des AHV-Bruttolohns (ohne Familienzulagen)   10,30 %
 Je ½ der Prämien zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer  

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbständigerwerbende 

Maximalsatz   9,70 %
Maximalansatz gilt ab einem Einkommen von (pro Jahr) CHF 56 400
Unterer Grenzbetrag (pro Jahr) CHF 9 400
Für Einkommen zwischen 56 400 und 9 400 CHF kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.
Nicht Erwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von  CHF 480
Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs 
Beitragsfreies Einkommen 
Für AHV-Rentner (pro Jahr) CHF 16 800
Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber.  CHF 2 300 
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten (z. B. Reinigungspersonal). 
Personen bis Ende ihres 25. Altersjahres, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten CHF 750.00 nicht übersteigt,  CHF 750  
sind neu von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können aber verlangen, dass Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden. 

1. Säule – Arbeitslosenversicherung

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer
Bis zu einer Lohnsumme von (pro Jahr) CHF 126 000
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer  2,20 %
Solidaritätsbeitrag ab einer Lohnsumme von 126 000 CHF (pro Jahr) 
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer  1,00 %

1. Säule – AHV-Altersrenten 

Minimal (pro Monat) CHF 1 175
Maximal (pro Monat) CHF 2 350
Maximale Ehepaarrente (pro Monat) CHF 3 525
Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden. Kürzungssatz 6,8 % (pro Jahr)

2. Säule – berufliche Vorsorge

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs für die Risiken Tod und Invalidität
Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahrs zusätzlich auch Alterssparen
Eintrittslohn pro Jahr CHF 21 150
Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF  3 525
Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr CHF 84 600
Koordinationsabzug pro Jahr CHF 24 675
Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 59 925
Gesetzlicher Mindestzinssatz  1,75 %

2. Säule – Unfallversicherung

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende etc.
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: Alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber mindestens  
8 Stunden beträgt, sind auch gegen NBU zu versichern.
Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr, Prämien Berufsunfall zulasten Arbeitgeber CHF 126 000
Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer 

3. Säule – gebundene Vorsorge (freiwillig)

Die gebundene Vorsorge 3a kann maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter (64./65. Altersjahr) hinaus geäufnet werden, die Beiträge  
sind vom steuerbaren Einkommen abziehbar. Die Voraussetzungen sind, dass weiterhin eine Erwerbstätigkeit besteht und ein AHV-pflichtiges  
Einkommen abgerechnet wird. 

Steuerbegünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHV-Rentnern geleistet werden, die einen AHV-Lohn  
von weniger als 1400 CHF pro Monat beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen.

Erwerbstätige mit 2. Säule CHF 6 768
Erwerbstätige ohne 2. Säule maximal 20 % des Erwerbseinkommens, höchstens CHF 33 840

aktuell

FokusIhr treuhandpartner
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handlungsbedarF beI der 
Mehrwertsteuer
Die Revision des Mehrwertsteuergesetzes eröffnet Unternehmen einige Wahlmöglich-
keiten und vereinfacht die Abrechnung. Betriebe, die ihre Buchhaltung rechtzeitig anpas-
sen, profitieren von den Neuerungen.

Die MWST-Revision hat gleich mehrere An-
passungen mit sich gebracht. Die Anzahl 
Saldosteuersätze wurde von sieben auf zehn 
erweitert und neu können Unternehmen innert 
kürzerer Abstände zwischen den verschiede-
nen Steuermethoden wechseln. Von welchen 
Wahlmöglichkeiten Gebrauch gemacht wer-
den soll und wann der richtige Zeitpunkt dafür 
ist, hängt von der individuellen Situation des 
Unternehmens oder des Selbständigerwer-
benden ab.

Erweiterung der Saldosteuersätze
Die Saldosteuersatzmethode ist ausgedehnt 
worden. Sie ist ab 2010 für alle Unterneh-
men anwendbar, die einen Umsatz von 5 Mio.  
Franken (bisher: CHF 3 Mio.) erzielen und de-
ren Steuerschuld 100 000 Franken (bisher:  
CHF 60 000) nicht übersteigt. Durch die Aus-
weitung der Möglichkeit, mit Saldosteuersät-
zen abrechnen zu können, sollten die Unter-
nehmen ihre bisherige Abrechnungsmethode 
überprüfen. Saldosteuersätze vereinfachen 
die Abrechnung, weil die Vorsteuern nicht zu 
ermitteln sind. Aufgrund der vereinfachten Ab-
rechnungsweise kann jedoch die geschuldete 
Steuer höher oder niedriger ausfallen als bei 
der Abrechnung mittels effektiver Methode. 
Neu kann der Wechsel von der Saldosteuer-
satzmethode zur effektiven Abrechnungsweise 
jeweils nach einem Jahr erfolgen, umgekehrt 

jedoch erst nach drei Jahren. Unternehmen, 
die jetzt von der Saldosteuersatzmethode zur 
effektiven Abrechnungsweise gewechselt ha-
ben, müssen beachten, dass bei einem sol-
chen Wechsel per 31. Dezember 2009 eine 
nachträgliche Berichtigung anfallen kann. Da 
unter dem alten Mehrwertsteuerrecht die Sal-
dosteuersatzmethode während fünf Jahren 
beibehalten werden musste, kann ein vor-
zeitiger Wechsel zur effektiven Methode eine 
Nachbesteuerung auslösen.
Anstelle von sieben gibt es neu die folgenden 
zehn Saldosteuersätze: 0,1%; 0,6%; 1,2%; 
2,0%; 2,8%; 3,5%; 4,2%; 5,0%; 5,8% und 
6,4 %. Die Eidgenössische Steuerverwaltung 
(ESTV) hat die Saldosteuersätze in einer Ver-
ordnung nach Höhe, Branchen und Tätigkei-
ten festgelegt. Diese Verordnung mit der de-
taillierten Auflistung kann unter folgendem Link 
heruntergeladen werden: www.estv.admin.ch, 
Rubrik: Mehrwertsteuer > Publikationen zum 
Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) > Neues 
MWSTG ab 2010 > 641.202.62.
Grundsätzlich benötigt ein Unternehmen zur 
Versteuerung der Umsätze nur einen Saldo-
steuersatz. Steuerpflichtige Personen, die zwei 
und mehr Tätigkeiten ausüben, können einen 
zweiten, tieferen Saldosteuersatz beantragen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Anteil der 
zusätzlichen Tätigkeit am Gesamtumsatz mehr 
als zehn Prozent beträgt.
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